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  Dysfunktionale Verteidigung

Leitsatz

  Betreibt die Verteidigung eine in sinnloser Weise automatisierte Prozessführung mit Schrift-
sätzen, die am Tatvorwurf weit vorbeigehende Textbausteine und zudem frei erfundene Be-
hauptungen zum Verfahrensgeschehen enthalten, so hat sie zu gewärtigen, dass ihr der Erfolg
selbst dann zu versagen sein könnte, wenn sie einmal, gewissermaßen als Zufallstreffer, ei-
nen allein auf Verfahrensrüge zu beachtenden Rechtsfehler „aufzeigen“ sollte. (nicht tragend)

Verfahrensgang

vorgehend AG Tiergarten, 20. Juni 2025, 343 OWi 399/25, Urteil

Tenor

  Der Antrag des Betroffenen, gegen das Urteil des Amtsgerichts Tiergarten vom
20. Juni 2025 die Rechtsbeschwerde zuzulassen, wird als unbegründet verwor-
fen.

Gründe

1 Punktuell erläuternd bemerkt der Senat:

2 1. Anders als der Beschwerdeführer meint, kann die Rechtsbeschwerde hier
nicht zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zugelassen werden (§ 80
Abs. 2 OWiG).

3 2. Ein Großteil der Beschwerdeschrift ergibt, wie bereits die zuvor eingereichten
Schriftsätze und gestellten Anträge, keinen Sinn. Offenbar wurden durch das ge-
samte Verfahren ohne Bedacht Textbausteine verwendet, die für Geschwindig-
keitsmessungen konzipiert wurden, aber keinen Bezug zu dem hier erhobenen
Vorwurf haben, einen Verstoß nach § 23 Abs. 1a StVO begangen zu haben. Dies
ist durch die Verteidigung im Vorverfahren nicht bemerkt worden und auch nicht
im Hauptverfahren (mit der Hauptverhandlung) und nicht einmal im Rechtsmit-
telverfahren. Ebenso verhielt es sich im Verfahren 3 ORbs 186/24, in welchem
dem Verteidiger bescheinigt worden ist, „bis jetzt nicht realisiert zu haben, dass
Gegenstand des Vorwurfs kein messbarer Geschwindigkeits- oder Rotlichtver-
stoß ist, sondern ein Parkverstoß.“
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4 Die Verwaltungsbehörde und zwei gerichtliche Instanzen solcherart mit einer
dysfunktionalen und gedankenlosen „Verteidigung“ zu befassen, ist unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten bedenklich. So enthält die anwaltliche Rechtsmittel-
schrift eine Vielzahl unwahrer Behauptungen zum Verfahrensgeschehen (§ 43a
Abs. 3 Satz 2 BRAO). In dem Verfahren 3 ORbs 46/25 ist dem Verteidiger zugut-
egehalten worden, dass dies „eher als gedankenlos denn als bewusst täuschend
erscheinen mag“. Daran dürfte nicht mehr festzuhalten sein. Der Senat hat zu-
dem im selben Verfahren entschieden, dass einer in dieser sinnlosen Weise au-
tomatisierten Prozessführung der Erfolg selbst dann zu versagen sein könnte,
wenn sie einmal, gewissermaßen als Zufallstreffer, einen allein auf Verfahrens-
rüge zu beachtenden Rechtsfehler „aufzeigen“ sollte.

5 Der Betroffene hat die Kosten seiner nach § 80 Abs. 4 Satz 4 OWiG als zurückge-
nommen geltenden Rechtsbeschwerde zu tragen (§§ 46 Abs. 1 OWiG, 473 Abs. 1
Satz 1 StPO).
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